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Index

Verkehrssteuern

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs2

BAO §50

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 200 BAO enthält keinerlei Hinweis in der Richtung, daß ein vorläu ger und ein endgültiger

Abgabenfestsetzungsbescheid nur von derselben Behörde erlassen werden können. Auch aus einer

grammatikalischen Interpretation des § 200 Abs 2 BAO ergibt sich kein solcher Hinweis, da auch diese Gesetzesstelle

nicht anordnet, von welcher Behörde die vorläu ge Abgabenfestsetzung durch eine endgültige Festsetzung zu

ersetzen ist. Die Beantwortung dieser Streitfrage muß daher aus den allgemeinen Zuständigkeitsbestimmungen der

BAO (§§ 50 ff) gefunden werden.
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